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Nr. 19/ 2010 ausgegeben am 27.08.2010 
 

 
7. Sitzung des Bildungsausschusses  
am Montag, dem 30.08.2010 um 18:00 Uhr  
Johannes Schule, von-Harnack-Straße 73  
 
Vorgesehene Tagesordnung:  
TOP Thema  
Öffentliche Sitzung  
1.    Beginn der Sitzung  
1.1  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der  
       Beschlussfähigkeit  
1.2  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung  
       der Tagesordnung  
1.3  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom  
       07.06.2010  
2.    Beratungen in öffentlicher Sitzung  
2.1  Verpflichtung einer sachkundigen Einwohnerin  
2.2  Besichtigung der Johannes Schule  
2.3  Aktueller Stand Schüler- und Klassenzahlen an den  
      Merseburger Grundschulen Entwicklungsprognose  
      der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung  
      BE: Herr Förster  
2.4  Kurze Vorstellung Konzeption Johannes Schule – 
      Aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven  
      der Johannes Schule  
      BE: Herr Thamm  
2.5  Informationen des Ausschussvorsitzenden  
2.6  Informationen der Stadtverwaltung  
2.7  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder  
 
gez. Stahnke  
Ausschussvorsitzender  
 
Beschluss 06/07 BA/10  
Vergabe für die Baumaßnahme 
Busbahnhof/Informationssystem  
 
Die Mitglieder des Bauausschusses haben beschlossen, den 
Auftrag über 195.591,89 € für die Errichtung des 
Informationssystems an AEG Gesellschaft für moderne 
Informationssysteme mbH aus Ulm zu erteilen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 8  
Stimmberechtigt: 8  
Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: - 
Enthaltungen: - 
· einstimmig beschlossen 
 
 

 
Merseburg, den 11.08.2010  
gez. Bühligen  
Oberbürgermeister  
 
Beschluss 07/07 BA/10  
Vergabe für die Baumaßnahme Busbahnhof/ Beton-und 
Stahlbetonarbeiten  
 
Die Mitglieder des Bauausschusses haben beschlossen, den 
Auftrag über 845.421,21 € für die Beton- und 
Stahlbetonarbeiten am Busbahnhof an die Kramer GmbH + Co. 
KG Merseburg zu erteilen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 8  
Stimmberechtigt: 8  
Ja-Stimmen: 8  
Nein-Stimmen: - 
Enthaltungen: - 
· einstimmig beschlossen  
 
Merseburg, den 11.08.2010  
gez. Bühligen  
Oberbürgermeister  
 
Beschluss 08/07 BA/10  
Vergabe für die Baumaßnahme Kreisverkehr Querfurter 
Straße -Hallesche Straße  
 
Die Mitglieder des Bauausschusses haben beschlossen, den 
Auftrag über 239.663,89 € für den Umbau der Einmündung 
Querfurter Straße – Hallesche Straße zum Kreisverkehr an die  
Firma Oevermann Verkehrswegebau GmbH, aus Gröbers zu 
erteilen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 8  
Stimmberechtigt: 8  
Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltungen: - 
· mehrheitlich beschlossen  
 
Merseburg, den 11.08.2010  
gez. Bühligen  
Oberbürgermeister 
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Beschluss 09/07 BA/10  
Vergabe für die Baumaßnahme Am Feldrain in 
Merseburg/OT Beuna  
 
Die Mitglieder des Bauausschusses haben beschlossen, den 
Auftrag über 119.400,00 € für den Straßenausbau der Straße 
Am Feldrain an die Firma Thomas Krüger Bauunternehmung  
GmbH zu erteilen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 8  
Stimmberechtigt: 8  
Ja-Stimmen: 8  
Nein-Stimmen: - 
Enthaltungen: - 
· einstimmig beschlossen  
 
Merseburg, den 11.08.2010  
gez. Bühligen  
Oberbürgermeister  
 
Beschluss 10/07 BA/10  
Vergabe für die Maßnahme Abbruch des Hochhauses 
Joachim-Quantz-Straße 21 a  
 
Die Mitglieder des Bauausschusses haben beschlossen, den 
Auftrag für den Abbruch des Hochhauses Joachim-Quantz-
Straße 21 a in Merseburg an die Tollwitzer Recyclingwerke  
GmbH, 06231 Tollwitz, Teuditzer Str. 1 mit einem 
Auftragswert von 295.000,00 € zu erteilen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 8  
Stimmberechtigt: 8  
Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: - 
Enthaltungen: 1  
· mehrheitlich beschlossen  
 
Merseburg, den 11.08.2010  
gez. Bühligen  
Oberbürgermeister  
 
Beschluss 03/07 HA/10  
Personalangelegenheit  
 
Der Hauptausschuss hat beschlossen, die Stelle als Leiter 
Sachgebiet Personal ab dem 01.01.2011 neu zu besetzen.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 10  
Stimmberechtigt: 10  
Ja-Stimmen: 8  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 2  
 
· Mehrheitlich beschlossen  
 

 
Merseburg, den 20.08.2010  
gez. Bühligen  
Oberbürgermeister  
 
Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Saalekreis, 
Umweltamt (Untere Immissionsschutzbehörde) zur 
Einzelfallprüfung nach § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zum Antrag des Landwirt-
schaftsbetriebes Siegfried Böhm in 06217 Merseburg OT 
Beuna auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Bundes-
Immissionsschutzgestz zur Errichtung und zu Betrieb einer 
Verbrennungsmotorenanlage in 06217 Merseburg OT 
Beuna 
 
Der Landwirtschaftsbetrieb Siegfried Böhm in 06217 
Merseburg OT Beuna beantragte mit Schreiben vom 
28.05.2010 beim Landkreis Saalekreis die Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die 
Errichtung und den Betrieb einer 
 
Verbrennungsmotorenanlage mit einer Feuerungs-
wärmeleistung von 1,243 MW 
 
auf dem Grundstück in 06217 Merseburg OT Beuna 
 
Gemarkung: Beuna 
Flur: 5 
Flurstück: 12/4; 12/5 
 
Gemäß § 3a UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so dass im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 
 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die 
Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, auf einer 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c UVPG, ist die 
Einschätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen 
Verfahren betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung 
entsprechend den Vorgaben von § 3 c UVPG durchgeführt 
worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, 
können beim Landkreis Saalekreis, Umweltamt, Untere 
Immissionsschutzbehörde in 06217 Merseburg, Domplatz 9 als 
der zuständigen Genehmigungsbehörde, eingesehen werden. 
 
gez. Handschak 
Dezernent 
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A § 17 Straßenbauarbeiten, Merseburg 
 

a) Vergabestelle: 
 
 

Stadt Merseburg, Vergabestelle für VOB, Hauptamt, SG Zentrale  Angelegenheiten 
Lauchstädter Str. 1/3, 06217 Merseburg, Tel.: 03461/445-0; Fax.: 03461/445-212 
E-Mail-Adresse: ines.kraemer@merseburg.de 

b) Vergabeverfahren, 
Vergabe-Nummer: 

Öffentliche Ausschreibung  
17/8210/10 

c) Art des Auftrags: Straßenbauarbeiten 

d) Ort der Ausführung: Gerichtsrain, 06217 Merseburg 
Nebenflächen, 2. BA 

e) Art und Umfang, allgemeine 
Merkmale der baulichen 
Anlage: 

- ca. 2.360 m Betonborde unterschiedlicher Art 
- ca. 2.750 m² Betonsteinpflaster versch. Ausführungen 
  inkl. Aushub- und Unterbauarbeiten sowie Straßenentwässerungs- 
  Landschaftsbauarbeiten      

f) Aufteilung in Lose: nein 
g) Erbringen von Planungs-

leistungen: 
nein 

h) Ausführungsfrist: 40. KW – 48. KW 2010 
i) Anforderung der 

Vertragsunterlagen: 
Stelle, bei der die Vertragsunterlagen schriftlich angefordert und eingesehen werden 
können: Stadt Merseburg, Vergabestelle für VOB, Hauptamt, SG Zentrale 
Angelegenheiten, Zimmer 48, Lauchstädter Str. 1/3, 06217 Merseburg, bis 13. 09. 2010 
in der Zeit von: Montag bis Freitag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Postanschrift: 
Stadtverwaltung Merseburg, Vergabestelle VOB, PF 1661, 06206 Merseburg 
 

j) Entgelt für 
Vertragsunterlagen: 

25,00 € bei Abholung, 30,00 € bei Versand, Zahlungsweise: bar oder 
Verrechnungsscheck; Erstattung: nein 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Verrechnungsscheck beiliegt.  

k) Ende der Angebotsfrist: 14. 09. 2010, 11.00 Uhr 
l) Anschrift, an die die Angebote 

zu richten sind:  
siehe a)  
oder i) 

m) Sprache, in der die An- 
gebote abzufassen sind: 

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. 
 

n) Personen, die bei der Eröff-
nung anwesend sein dürfen: 

Bieter und rechtsverbindliche Bevollmächtigte 
Der entsprechende Nachweis ist zum Eröffnungstermin vorzulegen! 

o) Angebotseröffnung: 14. 09. 2010, 11.00 Uhr Lauchstädter Str. 1/3, Ratssitzungssaal, 3. OG, 06217 Merseburg  
p) Geforderte Sicherheiten: 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft 

3 % Gewährleistungsbürgschaft 
q) Zahlungsbedingungen: nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen 
r) Rechtsform der 

Bietergemeinschaften: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter 

s) Nachweise zur Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
Angaben zu machen gem. § 8 Nr. 3 (1) Buchstaben a –f VOB/A. 

- Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt, Krankenkasse, 
Berufsgenossenschaft 

- Eintragung in die Handwerksrolle 
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommenssteuergesetz 
- Bewerbererklärung gem. RdErl. d. MW v. 21.11.2008, 41-32570/3 

veröffentlicht im MBl. LSA Nr. 16/2009 v. 11.5.2009 
Entsprechend dem Zweiten Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse, insbesondere 
in der mittelständischen Wirtschaft (MEG II) vom 7.9.2007, wird für den Bieter, der den 
Zuschlag erhalten soll, durch den öffentlichen Auftraggeber, bei Bauaufträgen ab einer 
Auftragssumme von 30 T€, eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a 
Gewerbeordnung abgefordert. 
 

t) Ablauf der Zuschlags- und 
Bindefrist: 

01. 10. 2010 

u) Nebenangebote zugelassen: Zugelassen 
 

v) Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt: 
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BEHN- Beratende Ingenieure GmbH, Dr.-Erhard-Hübener-Str. 1, 06217 Merseburg 
Tel.-Nr.: 03461/2809-0  
Nachprüfstelle (§ 31 VOB/A):  
Landkreis Saalekreis, Vergabenachprüfstelle/Kommunalaufsicht, Domplatz 9, 06217 
Merseburg, Tel.-Nr.: 03461/40 10 69 

 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.06.2010 die Jahresrechnung der Stadt Merseburg 2008 beschlossen und dem 
Oberbürgermeister für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gemäß § 108 Abs. 3 der GO LSA Entlastung erteilt.  
 
Haushaltsrechnung 2008  Feststellung der Ergebnisse gem. § 42 GemHVO (in Euro) 

     
Bezeichnung  Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt 

     
E i n n a h m e n     
Soll-Einnahmen (= Anordnungs-Soll) 38.273.504,15 11.525.878,50 49.799.382,65 
+ neue Haushaltseinnahmereste  0 0 0 
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0 0 0 
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 
� Niederschlagungen 
� Sonstige Abgänge 

 
-818.912,75 

80.995,62 

 
-449.017,91 
0 

 
-1.267.930,66 

80.995,62 

Summe bereinigter Soll-Einnahmen 39.011.421,28 11.974.896,41 50.986.317,69 
A u s g a b e n     
Soll-Ausgaben (= Anordnungs-Soll)  39.011.363,28 9.799.884,80 48.811.248,08 
(darin enthalten: Überschuss nach § 42    
                           Abs. 3 Satz 2 GemHVO    
+ neue Haushaltsausgabereste  0 2.368.436,02 2.368.436,02 
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste -58,00 193.424,41 193.366,41 
./. Abgang alter Kassenausgabereste 0 0 0 
Summe bereinigter Soll-Ausgaben 39.011.421,28 11.974.896,41 50.986.317,69 
darunter : 
Defizitdeckung 

   

 
826.979,99          Vorjahr 2007 

    

Verbleibendes Defizit    0 
     

 
Jahresrechnung 2008 
festgestellt:       aufgestellt: 

 
Merseburg, 21.04.2009 
 
gez. Bühligen       gez. Mißberger 
Oberbürgermeister       Leiterin Kämmerei   
    
Auslegung der Jahresrechnung 2008 
 
Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht liegen in der Zeit vom 06.09. bis 15.09.2010 in der Kämmerei der 
Stadtverwaltung Merseburg, Lauchstädter Str. 1 – 3, Zi. 40 zu den bekannten Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
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